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RS OGH 1954/5/5 2Ob926/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1954

Norm

ABGB §93 A

Rechtssatz

Zur Aufnahme einer Ehegemeinschaft muß es als ausreichend angesehen werden, wenn die für die Haushaltsführung

einer dreiköpfigen Familie notwendigen Räume, wenn auch bloß in Untermiete, vorhanden sind.
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